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Antrag

Beschlussentwurf:

Der Ausschuss möge beschließen:
Die Verwaltung wird beauftragt über die Arbeit des Ordnungsamtes bei Ruhestörungen vorzustellen
und die Lärmmessungen die von Amtswegen durchgeführt werden vorzustellen. Hierbei soll die
Rechtslage ebenso erläutert werden, wie auch praktische Probleme beim Erfassen der Ruhestörung
(z.B. in der Altstadt).

Begründung:
Die Stadtverwaltung muss bei Ruhestörung die Lärmquelle ausfindig machen und sie dokumentieren.
Oftmals ist dies ein schwieriges Unterfangen. Hierzu möge die Verwaltung dem Ausschuss die
Rechtslage erklären und die Arbeit verständlich vorstellen.
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